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Beschlussvorlage 
für Stadt Schönberg 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Sachbearbeiter:  
Datum: 
Telefon: 
E-Mail: 

VO/4/352/2006      -   Fachbereich IV  
öffentlich 
G.Holzerland 
31.01.2006 
038828/330-157 
G.Holzerland@schoenberger-land.de  

Flächennutzungsplan der Stadt Dassow-Teilflächennut zungsplan der Stadt 
Dassow (ohne Pötenitz und Harkensee) - Fortführung des Verfahrens für 
wirksamen Teilflächennutzungsplan und 2. Änderung h ier: Information 
über die öffentliche Auslegung sowie Beteiligung al s Träger öffentlicher 
Belange 
 Abstimmung: 
Beratungsfolge TOP Ja Nein Enth. 
              Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung 
07.03.2006 Hauptausschuss 

    

 
 
Sachverhalt:  
 
Die Stadt Dassow ist zwischenzeitlich mit den Gemeinden Pötenitz und Harkensee fusioniert. 
 
Das Verfahren für nicht genehmigte Teilbereiche sowie Änderungsbereiche auf dem Gemeindegebiet der 
ehemaligen Stadt Dassow war noch nicht abgeschlossen. Ein neuerlicher Beschluss durch die 
Stadtvertretung in den neuen Hoheitsgrenzen wurde zum rechtssicheren Abschluss des Verfahrens daher 
notwendig. 
Die Träger öffentlicher Belange werden nochmals beteiligt und die öffentliche Auslegung erfolgt im Amt 
Schönberger Land, FB IV, Dassower Straße 4 in Schönberg vom 06.02.2006 bis 13.03.2006.    
 
Die Stadt Schönberg ist bereits mit Anschreiben vom 01.09.2003 am Aufstellungsverfahren beteiligt worden. 
Bedenken wurden damals nicht vorgebracht. 
 
Die wesentlichen Änderungen bzw. Ausweisungen der Nutzungen im FNP sind übersichtlich in der Anlage 
noch einmal dargestellt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadt Schönberg hat zum Teilflächennutzungsplan Dassow (ohne Pötenitz und Harkensee)/ Fortführung 
des Verfahrens für wirksamen Teilflächennutzungsplan und 2. Änderung weder Bedenken noch Hinweise.  
 
 
Anlage:  
 
Übersichtsplan 
 
 
 
 
 
________________ ______________ ______________ 
G.Holzerland F.Behrens    F.Lehmann   
SB AL LVB 


